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Richtlinien für das Anrechnen von Bildungsleistungen (AvB)  
zum Lehrgang „Medizinische Grundlagen“ 

Der Lehrgang „Medizinische Grundlagen“ am iac 

Der Lehrgang „Medizinische Grundlagen“ entspricht den Anforderungen an ein grundlegendes 
Basiswissen über Bau und Funktion des menschlichen Körpers, über Symptome, Ursachen und 
therapeutische Konsequenzen der häufigsten Erkrankungen und über Nothilfemassnahmen. 

Der Lehrgang entspricht zudem den nachfolgenden Vorgaben: 

- Modulzertifikat 1 gemäss Modulidentifikation für die Höhere Fachprüfung 
Kunsttherapie HFP-KST 

- EMR Erfahrungsmedizinisches Register = unabhängige, gesamtschweizerisch tätige 
Organisation, die ein Qualitätslabel für Aus- und Fortbildung von Therapeuten der 
Komplementärmedizin vergibt 

- ASCA Stiftung zur Anerkennung und Entwicklung der Alternativ- und Komplementärmedizin) 

- EGK-Gesundheitskasse/ SNE Stiftung für Naturheilkunde und Erfahrungsmedizin 

Anerkannte Berufsabschlüsse mit medizinischer Schulbildung 

Studierende, welche eine Berufsausbildung mit schulmedizinischer Bildung (siehe Anhang 1) 
nachweisen können, benötigen keine weiteren medizinischen Grundlagen für die Anerkennung 
durch das EMR oder für den Erwerb des Modulzertifikats 1. 

Wichtiger Hinweis: 
Für das Modulzertifikat 1, Fachgrundlagen I Notfälle sind gemäss Modulidentifikation für die 
Höhere Fachprüfung Kunsttherapie HFP-KST Kenntnisse in Nothilfe bei physischen und 
psychischen Notfällen sowie die BLS-AED-Massnahmen (siehe Anhang 2, 1.7) gefordert. 
Nothilfe-Ausbildungen, die mehr als 6 Jahre zurückliegen, müssen mit einem «BLS-AED-SRC 
Komplett» aktualisiert werden. 

Lernzeit und Unterrichtsformate der medizinischen Schulbildung 

Die OdA ARTECURA anerkannten Modulanbieter für Kunsttherapie verpflichten sich, die 
Vorgaben gemäss Modulidentifikation für die Höhere Fachprüfung Kunsttherapie HFP-KST zu 
erfüllen.  

a) Lernzeit 

150 Stunden Präsenzunterricht und 150 Stunden Selbstlernzeit (siehe Anhang 2). 

b) Unterrichtsformate 

Für das Erlangen des Modulzertifikates 1 müssen mindestens 50% des Unterrichtes als 
Präsenzunterricht absolviert werden. Die weiteren 50% können im E-Learning durchgeführt 
werden. Beispielsweise von 150 Stunden max. 75 Stunden im E-Learning (siehe Anhang 2). 
Es besteht kein Anspruch auf E-Learning Unterricht. 
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Anrechnung von Bildungsleistungen (AvB) 

Die medizinischen Grundlagen aus vorgängig besuchten Ausbildungen werden als bereits 
erworbene Bildungsleistung (AvB) akzeptiert, wenn sie entsprechend dokumentiert sind. Es 
können allerdings nur die Anzahl Stunden pro Fach angerechnet werden, die am iac auch im 
Lehrgang angeboten werden.  

Die Modulidentifikation für die Höhere Fachprüfung Kunsttherapie HFP-KST führt die 
genannten Stunden als Präsenzunterricht auf. Erbrachte Bildungsleistungen werden am iac wie 
folgt anerkannt: 

- 56h Anatomie/Physiologie  

- 98h Krankheitslehre, Anamnese und Befunderhebung, Hygiene  

- 10h Nothilfe Kombination aus Kontaktunterricht und eLearning 

Wem Teile, Fächer oder Abschlussprüfung aus seiner vorgängigen Ausbildung fehlen, kann 
diese am iac ergänzen. 

Vorgehen / Ablauf 

1. Antragsformular (Word Dokument zum Ausfüllen siehe Website) inkl. persönliche 

Dokumenten vor der Anmeldung und vor Beginn des Lehrgangs an die Lehrgangsleitung 

einsenden. 

2. Die Dokumente werden überprüft und beurteilt (Zeitrahmen ca. 2 – 4 Wochen). 

3. Sie erhalten schriftlich Bescheid, ob und in welchem Umfang wir Ihre Bildungsleistungen 

anrechnen können. Bei Unklarheiten wird mit ihnen persönlich Kontakt aufgenommen. 

Dokumente zur Überprüfung 

• Ausbildungsbestätigungen (Zertifikat, Diplom, Ausweis, Bestätigung) sind in deutscher 

Sprache oder übersetzt einzureichen. 

• Nur Dokumente einsenden, die persönlich auf den eigenen Namen ausgestellt wurden. 

• Folgende Angaben zu den Bildungsleistungen müssen zwingend auf den eingereichten 

Dokumenten ersichtlich sein: Name der Schule, Zeitdauer der Ausbildung, Lehrinhalte mit 

Stundenangaben. 

• Dokumente nur als Kopie einsenden. 

• Die eingereichten Dokumente werden in der Schule archiviert. 

Kosten 

Der administrative Aufwand für das Anrechnen von Bildungsleistungen wird mit einer 
Pauschale von CHF 350.- in Rechnung gestellt. 

 
Bitte senden Sie das ausgefüllte Antragsformular zusammen mit den zugehörigen Dokumenten 
elektronisch an die Lehrgangsleitung: 

 
Medizinische Grundlagen 
Karin Barp 
karin.barp@iac.ch 
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Anhang 1 - EMR-Liste anerkannter Berufe im Gesundheitswesen 
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Anhang 2 - OdA ARTECURA Modulidentifikation 
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